
 

 

Maklerklausel Kl. 1810  
 
 
Bearbeitungshinweise 
 

 nur auf besondere Vereinbarung (Eingabe) 

 Beitragsfrei 
 
 
Anwendungsbereich 
 
FIMO / VAW  
 
 
Text 
 
Maklerklausel 
 
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Ihre Anzeigen und Willenserklä- 
rungen entgegenzunehmen. Diese hat er unverzüglich an uns weiterzuleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 


